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Hausordnung 
 

 
Allgemeines 

 
 
 
 
Adressen: offizielle Postadresse: Internat des 
  Matthias-Grünewald-Gymnasiums 

Zwerchgraben 1 
97074 Würzburg 

 
 Eingang:   Voglerstr. 24 

97074 Würzburg    
 
Telefon: 0931/79 75 3-0   Sekretariat der Schule/Vermittlung 
 
 /79 75 31- 4003  Präfektenzimmer im Internat (mit Anrufbeantworter) 
 /79 75 31-3107  Internatsleiterin StDin Karin Biernat 
                    0151 55059139          Nachtdiensthandy Internat (immer 22.00 – 24.00 Uhr, 
      zwischen 24.00 – 06.30 Uhr nur in Notfällen) 
 
Internetadresse: www.mggw-wuerzburg.de 
 
E-Mail-Adresse: von Schule und Internat mail@mggw-wuerzburg.de 
  von StDin Karin Biernat Karin.Biernat@mgg-wuerzburg.de  
 
 
 
 
 
 

Wir heißen Sie in unserem Hause herzlich willkommen! 
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mailto:Karin.Biernat@mgg-wuerzburg.de


          
                                                                                                                                                    Stand 10.09.2025 
 

Tagesablauf 
 
 

Mo-Do 6.45 Wecken (für Nichtvolljährige) 
 6.45   – 7.45 Frühstück 
 ab 7.55 

12.00 – 14.00 
Unterricht nach Stundenplan 
Mittagessen (Nachessen bei Bedarf möglich; Anmeldung nötig) 

   
 14.00 – 15.15 1. Studierzeithälfte 
 15.15 – 15.30 Pause (mit Nachmittagssnack) 
 15.30 – 16.00 2. Studierzeithälfte 
 16.00 – 17.00 Nachstudierzeit 

Nachhilfeangebote durch Studenten (kostenpflichtig) 
   
 16.00 – 18.00 Freizeitangebote/ Zeit zur freien Verfügung 
 18.00 – 19.00 Abendessen 
 19.00 – 21.00 Freizeitangebote/ Abendstudierzeit, Schultasche packen… 
   
Fr wie Mo bis Do außer: 
 13.30 – 14.45 Studierzeit 
 bis 16 Uhr Abreise (vor geschlossenen Wochenenden); vor Ferien bis 15 Uhr 
 
Sa/So 

 
8.00 – 10.00 

 
Frühstück 

 12.00 Mittagessen 
 19.00 – 20.00 Abendessen 
   
für jeden Tag gilt:  
ab 21.00 erhöhte Rücksichtnahme auf Mitbewohner; ab 23.00 kein Duschen mehr 

 
 
 

Abendregelungen 

Für Schüler                   ist Anwesenheitspflicht ab  /    ist Zimmerzeit um  /  ist das Licht aus um 
  *  Fünftklässler 18.00 Uhr 20.30 Uhr 21.00 Uhr 
  *  bis 13 Jahre 18.00 Uhr 20.45 Uhr 21.00 Uhr 
  *  von  14 bis  15 Jahren 18.00 Uhr 21.30 Uhr 21.45 Uhr 
  *  16 Jahre  18.00 Uhr 22.00 Uhr 22.00 Uhr 
  *  ab 17 Jahren  21.00 Uhr 22.00 Uhr 

 
Bei Schülern zwischen 14 und 15 Jahren kann nach vorheriger Absprache nach dem Abendessen ein Ausgang bis 
spätestens 20 Uhr gewährt werden. Erzieher können bei besonderen Anlässen – z.B. an Abenden vor schulfreien Tagen 
bzw. vor Schulaufgaben – die Zeiten abändern. Sind Schüler verschiedener Altersgruppen in einem Zimmer unterge-
bracht, ist gegenseitige Rücksichtnahme nötig. 
 
Schüler bis einschließlich 15 Jahren müssen am Abend ihre Handys abgeben und erhalten die Geräte erst am 
Folgetag wieder zurück. Eigene Laptops und Spielekonsolen werden für Schüler bis 15 Jahren im Präfekten-
zimmer aufbewahrt und dürfen für max. 1 Stunde ausgeliehen werden. 
 

 
 

Handyzeit 
5. Klasse   16.00 – 18:00 Uhr 
6. Klasse   16.00 – 18:00 Uhr und 19.00 - 20.00 Uhr 
7. Klasse   16.00 – 18:00 Uhr und 19.00 – 20:30 Uhr 
 
Ab 8. Klasse,    16:00 – 15 Minuten vor Zimmerzeit 
bzw. ab 14 Jahren 
 
Ab 16 Jahren   keine Abgabe notwendig 
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Ausgangsregelungen 

Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich grundsätzlich im Präfektenzimmer ab- und anmelden, wenn sie das Inter-
natsgelände verlassen (auch tagsüber Eintrag ins Ausgangsbuch nötig!). 
Fünft- und Sechstklässler dürfen nur in Begleitung einer Erzieherin in die Innenstadt gehen. Ab der 7. Klasse darf 
das Internat in der Zeit von 16 bis 18 Uhr auch ohne Begleitung verlassen werden. 
Für Schüler ab 16 Jahren ist nach vorheriger Absprache vor Schultagen 2x Ausgang pro Woche bis 22.00 Uhr 
möglich. Vor schulfreien Tagen kann nach Rücksprache mit den Eltern zusätzlicher Ausgang genehmigt werden. Bei 
schlechtem Benehmen, schlechten Leistungen oder Missbrauch kann der Abendausgang eingeschränkt werden.  
Im Rahmen eventuell notwendiger Schutzmaßnahmen (z.B. Corona, …) kann die Ausgangszeit vorübergehend 
geändert werden. 
 
                                                                                                               
                                                                                                      

Ordnung im Hause 
 

1. Ordnung im Zimmer 

Jede(r) Schüler(in) ist für die tägliche Ordnung in seinem/ihrem Zimmer selbst verantwortlich.  
Er/Sie hat dabei -  auf Sauberkeit zu achten und regelmäßig zu lüften (nur Stoßlüften), 
 -  die Zimmer und Schränke abzuschließen und keine Wertsachen im Zimmer zu lassen, 

 -  an Reinigungstagen die Bodenflächen und den Schreibtisch vollkommen frei zu halten, 
    -  regelmäßig staubzuwischen (Oberflächen und Bettkästen), 
 -  Altpapier und leere Flaschen eigenständig zu entsorgen, 
 -  die Zimmerwände und Schranktüren nicht zu bekleben (dafür bitte nur die eigens dafür 
         angebrachten Holzleisten bzw. Korkwände benutzen), 
 -  jegliche Schäden sofort zu melden 

 
2. Studierordnung 

Die Studierzeiten sind im Tagesablauf aufgeführt. Schüler der Klassen 5  bis 8  machen ihre Hausaufgaben in den 
Studiersälen. Ab Jgst. 9 erledigen die Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben unter Aufsicht des Internatsper-
sonals auf ihren Zimmern. Während der Studierzeiten hat im Hause Ruhe zu herrschen. 
 
3.  Ordnung im gesamten Internatsgebäude 

1. Das Internatspersonal ist mit Respekt zu behandeln und Anweisungen sind zu befolgen. 
2. Besuchsregelungen: 
 - Männliche und weibliche Schüler wohnen in verschiedenen Heimbereichen. Ein gegen- 
       seitiger Besuch auf den Zimmern und den Stockwerksbereichen ist untersagt. Minderjährigen Schüle- 
        rinnen ist der Besuch bei Berufsschülern und umgekehrt nicht erlaubt. 
 -  Volljährige Schüler haben dafür zu sorgen, dass minderjährige Besucher in ihrem Zimmer  
     deren Zimmerzeiten einhalten. 

-  Die Besuchten sorgen dafür, dass sich externe Besucher an- und abmelden und vor 21.00 
     Uhr das Haus verlassen. 
     Für alle Schüler sind gegenseitige Besuche auf den Zimmern nach 22 Uhr nicht mehr erlaubt.  
 

3. Alkohol:  
 Für Schüler unter 16 Jahren ist jeglicher Alkoholgenuss im Internatsbereich verboten. 
 Für Schüler ab 16 Jahren ist maßvoller Alkoholkonsum (nach Erlaubnis durch das Internats- 
  personal) im Bistro bis 22 Uhr gestattet. Auf den Zimmern, den Gängen oder in anderen 
  Gemeinschaftsräumen besteht absolutes Alkoholverbot! Der Konsum oder das Aufbewahren von 
     Alkoholika sowie jeglicher Missbrauch von Alkohol sowie Drogen ist verboten. Schülerinnen und Schüler (auch     
     über 16 Jahre), die sich in deutlich alkoholisiertem Zustand im Internat aufhalten, haben mit unmittelbaren Konse-  
     quenzen zu rechen. 
4.  Der Besitz, das Aufbewahren sowie das Konsumieren von Energy Drinks ist Schülern unter 16 Jahren im  
     gesamten Internatsbereich verboten. 
5. Rauchen (E-Zigaretten, Vapes) bzw. der Genuss von Cannabis ist im gesamten Gebäude sowie auf dem       
     Schul- und Internatsgelände verboten.  
6. Bei der Lautstärke von Musik und Unterhaltung ist auf Mitbewohner Rücksicht zu nehmen. 
 Zimmerlautstärke ist immer geboten. Ab 23.00 Uhr gilt Duschverbot.  
7.  Wertgegenstände sowie größere Mengen Bargeld dürfen nicht im Zimmer aufbewahrt werden. Kleinere Geldbe-    
     träge (z.B. Taschengeld) können auf eigene Verantwortung auf dem Zimmer verwahrt werden. Bei Verlust besteht  
     keine Haftung für Wertgegenstände/Bargeld seitens des Internats. 
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8. Auf die Nachbarn ist Rücksicht zu nehmen! Ruhestörungen bzw. Liegenlassen von Müll auf dem 
  Gehweg, Benutzung der Mülltonnen der Nachbarn etc. ist strengstens untersagt! Der Aufenthalt 
  auf den Treppenstufen gegenüber dem Internatsgebäude in der Voglerstraße ist verboten. 
9. Für Schüler unter 16 Jahren werden eigene Laptops im Präfektenzimmer aufbewahrt und können nur zu bestimm-

ten Zeiten benutzt werden.  
10.  Die Nutzung von Heizgeräten, Wasserkochern, Kaffeemaschinen, Bügeleisen, elektr. Geräte zur Zu-  
      Bereitung von Nahrungsmitteln ist auf den Schülerzimmern verboten.           
11.  Alle Schülerinnen und Schüler sind zu regelmäßigen Gemeinschaftsdiensten (Tischdienste beim 
    Abendessen) verpflichtet. 
12. Auf den Gängen ist auf eine angemessene Lautstärke zu achten. Rennen und Ballspielen ist untersagt.                                                                                                                                                                                            
 

 
 

Sonstige Regelungen 
 

1. Krankheit 
1.   Erkrankte Schüler (auch volljährige) haben sich am Morgen sofort bei den Erzieherinnen zu melden. Diese 
      veranlassen – da uns weder Pflege noch Behandlung erlaubt sind - eine ärztliche Behandlung, 
      die Entschuldigung in der Schule und die Heimfahrt, ggf. die Abholung durch die Eltern. 
2.   Schüler, die sich vom Unterricht befreien ließen, müssen sich umgehend bei den Erzieherinnen  
      melden und die Befreiung sofort unterschreiben lassen. 
3.   Erkrankte Schüler (aus  1.  und  2.) müssen sich während des gesamten Tages im  
      Krankenzimmer aufhalten – mit Ausnahme der Essenszeiten. Ein Ausgang entfällt. 
4.   Erkrankt ein Schüler zu Hause, so müssen die Erziehungsberechtigten das Internat unter   
      0931/79 75 31-  4003 spätestens bis 20.00 Uhr sowie am Folgetag die Schule informieren. 
5.   Jeder Schüler muss krankenversichert sein. 
6.   Medikamente können vom Internatspersonal nur dann aufbewahrt und ausgegeben werden, 
      wenn uns ein unterschriebenes Formblatt zur Medikamentenvergabe und eine aktuelle ärztliche  
      Verordnung vorliegen. 
7.  Die Aufbewahrung von Medikamenten auf den Zimmern ist untersagt. 
 

2. Heimfahrt 
      Eine Heimfahrt ist   -  möglich an jedem Wochenende. 

                        -  nötig an geschlossenen Wochenenden vor Freitag, 16.00 Uhr. 
              - nötig bei Ferienbeginn vor 15.00 Uhr. 

      Die Anreise ist  -  bei offenen Wochenenden jederzeit möglich. Jüngeren Schülern wird jedoch 
                                   eine Heimfahrt auch an offenen Wochenenden empfohlen.  

        -  nach geschlossenen Wochenenden  
                      -  am Sonntag zwischen  17.00 – 21.00 Uhr möglich oder 
                      -  nach Voranmeldung am Montag zwischen  7.00 – 7.45 Uhr  

                                -  nach Ferien am letzten Ferientag ab  17.00 Uhr möglich. 
                                -  nach den Sommerferien am letzten Ferientag ab 14.00 Uhr möglich. 
 

3. Essen 
Minderjährige müssen zum Essen erscheinen. Für Volljährige besteht bei Nichteinnahme eines Essens Abmelde-
pflicht in der Küche. Wer am Wochenende essen und/oder im Internat bleiben will, muss sich dazu bis spätestens 
Mittwochabend anmelden. Zu späte Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.   
 

4. Schlüssel 
Jeder Schüler erhält bei Einzug mehrere Schlüssel gegen Kaution. Bei Verlust ist Ersatz zu leisten. Die Schlüssel 
müssen bei der Abreise vor Wochenenden und Ferien im Präfektenzimmer abgegeben werden. 
Ein Verlust des Schlüssels ist umgehend im Präfektenzimmer zu melden. 
 

5. Feuerschutz 
Jeder Schüler muss sich zur eigenen Sicherheit über Brandverhütung und Fluchtwege informieren (vgl. Infoblatt‚ Ver-
halten im Brandfall‘). 
 
 


